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FINANZPOLITIK

Perspektiven der Haushaitskontrolle
Bert Rürup, Darmstadt

Gegenstand der Haushaltskontrolle durch die Rechnungshöfe ist gegenwärtig die Kontrolle der Ord
nungsmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der getroffenen budgetären Maßnahmen. 
Ob die Maßnahmen mit den Zielen korrespondieren, wird dagegen nicht kontrolliert. Professor Rürup plä
diert für eine Erweiterung der Prüftätigkeit der Rechnungshöfe um diese sogenannte Erfolgskontrolle.

Schon allein die populäre und regelmäßig durch di
verse Publikationen des Bundes der Steuerzahler 

neu angefachte Diskussion über Verschwendung, 
Mißbrauch oder Fehlleitung von Steuergeldern durch 
Regierung und Verwaltung' legt es nahe, sich intensiv 
mit der Leistungsfähigkeit der Haushaitskontrolle^ aus
einanderzusetzen. Noch wichtiger ist aber der Um
stand, daß die Haushaltskontrolle, also die Tätigkeit 
der Rechnungshöfe, in den letzten 30 Jahren in der fi
nanzwissenschaftlichen Analyse zu kurz gekommen 
ist. Der Anschluß an die ,,Planungsdiskussion“ z. B. ist 
faktisch verlorengegangen®.

Im folgenden soll versucht werden, diesem Tatbe
stand zumindest teilweise dadurch zu begegnen, daß 
die Haushaltskontrolle in ihrer gegenwärtigen Form in 
der Bundesrepublik vor dem Hintergrund der neueren 
Theorie der staatlichen Planung und eines gewandel
ten und sich wandelnden staatlichen Aufgabenkata
logs kritisch durchleuchtet wird. Ziel ist es, bei der Be
trachtung von Stellung und Funktion der Rechnungs
höfe mehr als bisher eine planungs- und funktionsbe
zogene Perspektive zu eröffnen.

Die Haushaltskontrolle ist ein wichtiges integriertes 
Element im Haushaltskreislauf jedes demokratischen

Prof. Dr. Bert Rürup, 36, lehrt Volkswirtschafts
lehre, insbesondere Finanzwissenschaft, an der 
Technischen Hochschule Darmstadt. Zu seinen 
Interessens- und Arbeitsschwerpunkten gehö
ren neben Fragen der Beschäftigungspolitik 
und der gesetzlichen Rentenversicherung ins
besondere Probleme der öffentlichen Planung.
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Staates. Diese Einbindung in den Budgetkreislauf hat 
zur Folge, daß sich die Leistungsfähigkeit der Haus
haltskontrolle nur über den Umweg feststellen läßt, ob 
und wie die diversen Kontrolltätigkeiten dazu beitra
gen, die Funktionen des Budgetierungsprozesses zu 
erfüllen. Das heißt, die Tätigkeit der Rechnungshöfe 
kann und darf nicht isoliert betrachtet werden, sondern 
muß vor dem Hintergrund einer Rationalisierung des 
staatlichen Planungs-, Entscheiduhgs- und Budgetie
rungsprozesses gesehen werden.

Drei Kontrolldimensionen

Die Aufgaben der Rechnungshöfe bestehen in den 
Prüfungen aller finanzwirksamen Aktivitäten der jewei
ligen Gebietskörperschaft einschließlich der Sonder
vermögen und Betriebe daraufhin, ob die für die Haus
halts- und Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften 
und Grundsätze eingehalten werden"*.

Prinzipiell lassen sich drei Kontrolldimensionen un
terscheiden, von denen allerdings bislang nur die er-

' Vgl. Günter K o h I m a n n , Uwe B r a u n s :  Zur strafrechtlichen 
Erfassung der Fehlleitung öffentlicher Mittel, Gutachten erstattet für 
den Bund der Steuerzahler, Wiesbaden 1979; o. V.: Mit dem Hammer 
drauf -  Wie Bonn die Verschwendung von Staatsmitteln verhindern 
will, in: Der Spiegel vom 4. 2. 1980, Jg. 34, H. 6, S. 60 ff.

 ̂ Wenn im folgenden von Haushaltskontrolle gesprochen wird, so ist 
damit die Tätigkeit der Rechnungshöfe gemeint, d. h. die verwaltungs
internen Visakontrollen und Eigenprüfungen werden nicht betrachtet.

 ̂ Ein Beleg für dieses „Theoriedefizit“  ergibt sich aus einem Vergleich 
der beiden Artikel übe r,,Haushaltskontrolle“ , die sich als Dokumenta
tion des aktuellen Diskussionsstandes verstehen, in der 2. Auflage des 
Handbuchs der Finanzwissenschaft (1952) und in der 3. Auflage 
(1977); ein konzeptioneller Fortschritt scheint demnach nicht stattge
funden zu haben.

'' Vgl. Art. 114 Abs. 2 GG bzw. § 88 ff. BHO.
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sten beiden von den Reciinungshöfen watirgenom- 
men werden®.

□  Die Ordnungsmäßigkeitskontrolle, aiso die Prüfung 
der zaiiienmäßigen und rechnerisciien, l<urz der haus- 
haitsmäßigen Riclitigkeit inklusive der Prüfung der 
Verfassungs-, Gesetz- und der sonstigen Vorschrifts
mäßigkeit.

□  Die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit einschließlich 
der Sparsamkeit und Wirksamkeit.

□  Die Überprüfung, ob die getroffenen Maßnahmen 
mit den Zielen korrespondieren, also die Kontrolle der 
„Programmverwirklichung“ bzw. die „Erfolgskontrol
le".

Diese drei Kontrollarten entsprechen den verschie
denen Funktionen des Haushaltsplans®.

Aufgaben der Rechnungshöfe

Die Ordnungsmäßigkeitsprüfung oder die Verfas
sungskontrolle, die die historisch älteste Kontrollform 
darstellt, ist das ,,Gegenstück“ zur administrativen 
Kontrollfunktion des Etats, in deren Rahmen das Bud
get als ,,Disziplinierungsinstrument“ der Regierungs
spitze gegenüber der Verwaltung dient. Hierbei soll 
und wird ex post geprüft, ob der Budgetvollzug sowohl 
gemäß dem Haushaltsplan und dem Haushaltsgesetz 
als auch im Rahmen der von der Legislative formulier
ten Bestimmungen für die Haushalts- und Kassenfüh
rung vorgenommen wurde.

Der zweite Komplex, die Wirtschaftlichkeitsprüfung, 
entspricht der ,,finanzwirtschaftlichen Ordnungsfunk
tion“ des Haushaltsplans, nach der die Staatswirt
schaft d e r ,,ökonomischen Rationalität“ Rechnung tra
gen soll. Diese Prüfaufgabe basiert auf den Grundsät
zen der ,,Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit“ (§ 7 
BHO).

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf die 
vielfach nicht gesehene Spannung, ja  teilweise Anti
monio dieser beiden Grundsätze hinzuweisen, die 
sehr oft in einem Atemzug genannt und synonym ver
wendet werden. Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 
sind weder das gleiche, noch zielen beide Postúlate 
immer in die gleiche Richtung^.

Die Wirksamkeitskontrolle oder ,,Organisationsprü
fung“ , die andere Aufgabe im Rahmen dieses zweiten

Aufgabenkomplexes, zielt auf die verwaltungsinterne 
Effektivität ab und untersucht, ob eine ,,Aufgabe mit 
geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf an
dere Weise wirksamer erfüllt werden kann“ (§ 90 Nr. 4 
BHO).

Wirtschaftlichkeits- und Wirksamkeitskontrolle ha
ben dennoch beide das Ziel, die Input-Output-Relation 
des Venwaltungsprozesses zu kontrollieren. Der analy
tische Unterschied besteht darin, daß bei der Wirt
schaftlichkeitskontrolle die ökonomisch rationale Mit
telverwendung  das Prüfkriterium ist, während sich die 
Wirksamkeitskontrolle auf die Organisationseffizienz 
bezieht bzw. darauf, ob ,,der Verwaltungsauiwand ver
ringert oder anderweitig der Wirkungsgrad der Aufga
benerfüllung gesteigert werden kann“ ®. Da die Ein
sparungseffekte aufgrund der Prüfung von einzelnen 
Vorgängen und Rechnungen weitaus geringer sind als 
bei der kritischen Überprüfung ganzer Verwaltungsein
heiten hat sich nach der Reform von 1969 -  aus guten 
Gründen -  das Schwergewicht der Prüfung zugunsten 
der Wirksamkeitskontrolle verschoben, zumal auf die
sem Wege verallgemeinerungsfähige, d. h. interadmi
nistrativ verwendbare Erkenntnisse gewonnen werden 
können.

Im Gegensatz zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit, den derzeit genui-

® Vgl. Hans S c h ä f e r :  Kontrolle der öffentlichen Finanzwirtschaft, 
in: Handbuch der Finanzwissenschaft, hrsg. v. Fritz N e u m a r k , 3. 
Aufl., Tübingen 1977, S. 527 f.

® Vgl. hierzu Karl-Heinrich H a n s m e y e r ,  Bert Fi ü r u p : 
Staatswirtschaftliche Planungsinstrumente, 2. Aufl., Düsseidorf-Tübin- 
gen 1975, S. 6 ff.

 ̂ „Sparsamkeit“  beinhaltet „das Bestreben, Ausgaben ganz oder teil
weise zu erübrigen“ (Hans S c h ä f e r ,  a. a. O., S. 528), während 
„W irtschaftlichkeit dagegen auf die Optimierung des Verhältnisses 
zwischen Aufwand und Ergebnis abzielt. Sparsamkeit und Wirtschaft
lichkeit haben mithin völlig unterschiedliche Dimensionen. Sparsam
keit erstreckt sich eindimensional auf die Einsparung von Ausgaben. 
Bei der Wirtschaftlichkeit dagegen geht es entweder um die Maximie
rung eines Ziels (Outputmaximierung) bei vorgegebenen Mitteln (In
put) oder eine Minimierung des Input -  hier der Ausgaben -  bei ver
gebenem Outputstandard. Durch die Ausgaben- und damit Inputorien
tierung des Haushaltsplanes, d. h. durch die Vorgabe von prinzipiell 
nicht zu überschreitenden Haushaltsansätzen an die Titelverwalter, 
und den aus der Sicht der einzelnen mittelbewirtschaftenden Stellen 
durchaus verständlichen Drang zur vollständigen Ausschöpfung der 
zugewiesenen Mittel herrscht in der öffentlichen Wirtschaft die Maxi
malvariante vor. Peter Eichhorn meint daher in diesem Zusammen
hang, daß ,,das Verwaltungshandeln prinzipiell nicht auf Sparsamkeit 
ausgerichtet“ sei (Peter E i c h h o r n :  Venwaltungshandeln und 
Verwaltungskosten, Baden-Baden 1979, S. 14 f.). Und dies ist kein 
Nachteil, denn eine eindimensional auf Aufgabenersparnis fixierte Be- 
trachtungs- und Handlungsweise, kurz eine strikte Befolgung des 
Sparsamkeitsgrundsatzes, würde oft zu unwirtschaftlichem Handeln 
führen. Die Phvatisierungsdiskussion hat hierzu unter dem Stichwort 
,,Scheinsparen“ eine Reihe von Beispielen zutage gefördert. Aus der 
Sicht eines Ökonomen findet das Sparsamkeitspostulat seine Exi
stenzberechtigung nur in der eben skizzierten Dominanz der Maximal
variante des Wirtschaftllchkeitsprinzips. Denn ln diesem Kontext ver
langt Sparsamkeit sinnvollerweise, daß auch der Umfang des Output 
zu quantifizieren und damit zu bewerten ist und eben nicht nur „sinn
los“ zu maximieren. Näheres hierzu findet sich bei Martin-Peter 
B ü c h :  Zur Bestimmung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit im öffentlichen Haushalt der Bundesrepublik Deutsch
land, Köln 1976, sowie insbesondere in dem bemerkenswerten Be
sprechungsaufsatz dieses Buches von Hannes R e h m : Wirtschaft
lichkeit und Sparsamkeit im öffentlichen Sektor, in: Die Verwaltung, 
Bd. 13 (1980), S. 77 ff.

® Vgl. Erwin Adolf P I d u c h : Bundeshaushaltsrecht Bd. 2, Lose
blattsammlung (Stand März 1979), § 90 BHO, RN 2.
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nen Aufgaben der Rechnungsfiöfe, ist die dritte Kon- 
trolldimension, die Erfolgskontrolle bzw. die Kontrolle 
der Programmvenwirklichung, diesen Institutionen ent
zogen. Sie ist noch Aufgabe der politischen Gremien, 
d. h. der Legislative (Parlamente).

Politische Leistungskontrolle

Die Untersuchungen der Rechnungsprüfungsbehör
den dienen hierbei bislang allenfalls als Vorbereitungs
materialien einer politischen Bewertung der Pro- 
grammvenwirklichung. Der Kompetenzbereich der 
Rechnungshöfe endet, so der jüngst verstorbene ehe
malige Präsident des Bundesrechnungshofes Hans 
Schäfer, ,,in der Vermittlung der Ergebnisse der ge
samten Prüfungen in einer Art vorbereitenden Fach
gutachten für die Entlastung der Regierung“ ®.

Diese dritte Komponente der Haushaltskontrolle, die 
politische Leistungskontrolle, stellt die zeitlich letzte 
Kontrollphase dar und ist das Komplement d e r ,,politi
schen Programmfunktion des Haushaltsplans“ , Diese 
Funktion besagt, daß im Etat politische Ziele in konkre
te Ausgabenprogramme umgesetzt werden (sollen) 
bzw. das Budget den monetären Ausdruck des politi
schen Programms der Regierung darstellt oder besser 
darstellen soll.

Im Rahmen dieser politischen Kontrolldimension ha
ben die ,,Bemerkungen“ der Rechnungshöfe aus
schließlich eine Informationsfunktion und sollen sich 
jeder eigenen politischen Wertung enthalten. Denn 
den Rechnungshöfen wurde das Postulat d e r ,,unpoli
tischen Prüfung“ auferlegt, um damit von vornherein 
zu verhindern, daß sie zu einer Art vierten Gewalt wer
den könnten. Im letzten Bericht des Bundesrech
nungshofes heißt es denn a u ch :,,Politische Bewertun
gen und entsprechende Entscheidungen unterliegen 
nicht der Beurteilung durch den Bundesrechnungs- 
hof‘’ °.

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, 
daß im Rahmen des Gesamtkomplexes Haushaltskon
trolle den Rechnungshöfen in Korrespondenz zu der 
administrativen Kontrollfunktion und der finanzwirt
schaftlichen Ordnungsfunktion des Budgets eine ,,Ver
fassungskontrolle“  und eine Prüfung der ,,ökonomi-

® Hans S c h ä f e r ,  a.a.O., 8, 528,

BT-Drucksache 8/3238, S, 3, Vgl, hierzu auch Susanne T i e- 
ma n n :  Die staatsrechtliche Stellung der Finanzkontrolle des Bun
des, Berlin 1974,

”  Vgl, hierzu Bert R ü r u p : Die Programmfunktion des Bundes
haushaltsplans, Berlin 1971, 8. 16 ff,; und insbesondere d e rs  ,: 
Das rationale Budget, in: Ziel- und ergebnisorientiertes Verwaltungs
handeln, in: Verwaltung und Fortbildung, Sonderheft 4, Köln-Bonn 
1979, 8, 141 ff,

WIRTSCHAFTSDIENST 1980A/I

sehen Rationalität“ des Venwaltungshandelns obliegt 
und daß bei beiden Kontrollen das Ex-post-Moment 
dominiert.

Die genannten Budgetfunktionen administrative 
Kontrolifuni<tion, finanzwirtschaftiiche Ordnungsfuni<- 
tion und poiitische Funi<tion (die volkswirtschaftliche 
Lenkungsfunktion darf in diesem Zusammenhang aus
geklammert werden) stehen nun aber nicht gleichran
gig nebeneinander, sondern bilden eine Hierarchie mit 
der politischen Funktion an der Spitze. Diese Domi
nanz der politischen Funktion des Haushaltsplanes 
wird inzwischen generell akzeptiert, so daß eine Be
gründung dieser Hierarchie^^ hier entbehrlich ist.

Unbefriedigende Budgetkontrolle

Aus dieser Dominanz folgt nun, daß jede Budget
kontrolle, die nicht letztlich auf ein vorgegebenes politi
sches Zielsystem rekurriert, unbefriedigend und defizi
tär bleiben muß. Wenn dem aber so ist und wenn die 
Haushaltskontrolle als ein integrales Element des 
staatlichen Budgetierungsprozesses angesehen wird, 
dann stellt sich die in der Literatur bislang nicht hinrei
chend behandelte Frage, ob und in welchem Ausmaß 
die im Rahmen der Kontrolltätigkeiten der Rechnungs
höfe anfallenden Ergebnisse eine hinreichende 
Grundlage eben dieser dominanten politischen Kon
trolle abgeben bzw. abgeben können.

Vor dem Hintergrund dieser Dominanz der politi
schen Kontrolle, die mehr sein sollte, als eine „W eg
räumung der Budgetleiche“ (Heinig) und die sich lo
gisch aus der Priorität der politischen Funktion des 
Budgets ableiten läßt, lautet die entscheidende Frage: 
,,Reichen die zur Verfügung stehenden Prüfungstech
niken und Prüfungsinstrumente aus, Mängel des Ver
waltungsvollzugs hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit 
und der Wirtschaftlichkeit bzw. der Wirksamkeit aufzu
decken, und  ist dieses Prüfraster in der Lage, die zur 
politischen Kontrolle geeigneten und notwendigen In
formationen zu produzieren?“

Um nun die Leistungsfähigkeit der Haushaltskontrol
le aus dieser Perspektive beurteilen zu können, ist es 
zweckmäßig, von folgender -  in der Betriebswirt
schaftlehre gängigen -  Funktionalkette auszugehen:

Aus dem input, den personellen und finanziellen 
Ressourcen etc., resultiert eine (Produktions-)Le/- 
stung, die es erfoigreich abzusetzen gilt. Übertragen 
auf die Staatswirtschaft und die obige Fragestellung ist 
festzustellen, daß sich im Rahmen dieser Kette ,,lnput- 
Leistung-Erfolg“ die Ordnungsmäßigkeits- bzw. 
Rechtmäßigkeitskontrolle auf den finanziellen Input
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per Haushaltsgesetz erstreckt. Hier werden die vom 
Haushaltsplan vorgegebenen Ausgaben als Normen 
bzw. Sollgrößen betrachtet; diese Sollansätze werden 
nach Ablauf der Budgetperiode mit der aufgestellten 
Haushaltsrechnung, dem Istergebnis des Budgetvoll
zugs, verglichen. Diese Prüfung, d. h. die Feststellung, 
ob und inwieweit der Haushaltsvollzug formell, sach
lich und rechnerisch richtig war, gibt keine gravieren
den Probleme auf; dies gehört zur Routine, zum All
tagsgeschäft der Rechnungshöfe.

Problematischer ist die zweite Prüfdimension. Über 
die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit 
kommt den Rechnungshöfen nämlich die Aufgabe zu, 
Interdependenzen zwischen „Input“ und ,,Leistung“ , 
den ersten beiden Gliedern der Kette, zu überprüfen 
und zu beurteilen. Anders als bei der Ordnungsmäßig
keitsprüfung fehlen hier quantitative Sollvorgaben, mit 
der Folge, daß die Qualität der Kontrolle notwendiger
weise ganz schwergewichtig vom Sachverstand der 
Prüfer abhängt'^. Die Prüfer sind hierbei auf die eige
nen Erfahrungen angewiesen oder auf Vergleiche mit 
Erkenntnissen der Privatwirtschaft. Da in weiten Berei
chen Kostenrechnungen fehlen und wegen der gene
rellen Schwierigkeit, öffentliche Leistungen überhaupt 
zu quantifizieren, werden diese Prüfungen, obwohl sie 
meines Erachtens die wichtigeren sind und obwohl sie 
in den letzten Jahren unverkennbar an Bedeutung ge
wonnen haben, bislang bei weitem nicht in der wün
schenswerten ,,Flächendeckung“ durchgeführt.

Zeitliche Verzögerungen

Neben diesem Vonwurf der mangelnden Flächen
deckung der Wirtschaftlichkeits- und Wirksamkeitsprü
fungen wird regelmäßig auf die fehlende Durch
schlagskraft wegen der zu großen zeitlichen Verzöge
rungen hingewiesen'®. Vor fast 30 Jahren bemerkte 
hierzu Kurt Heinig, daß ,,der Wert der Budgetkontrolle 
im Quadrat der Entfernung von der Gegenwart 
sinkt“ ''*. Dies gilt auch heute noch.

Allerdings sei in diesem Zusammenhang auf Erfolge 
insbesondere des rheinlandpfälzischen Landesrech
nungshofes hingewiesen, der es in den letzten Jahren 
bewerkstelligte, seine Bemerkungen bereits innerhalb 
eines Jahres nach dem Haushaltsabschluß vorzule-

Herbst meinte zur Realität der Wirtschaftlichkeitskontrolle: „Eine 
laufende, einfach zu vollziehende Kontrolle der Wirtschaftlichkeit ein
zelner Arbeitsabläufe ist im gegenwärtigen System ebenso wenig 
möglich . . . "  (wie eine Investitionsüberwachung). (Jörn H e r b s t :  
Möglichkeiten zur Wirtschaftlichkeitskontrolle von Verwaltungsabläu
fen und Verwaltungsverfahren im öffentlichen Dienst. Pullach b. Mün
chen 1972, S. 64).

Vgl. Gotthard B r u n n e r :  Möglichkeiten der öffentlichen Finanz
kontrolle, in: Verfassung, Verwaltung, Finanzkontrolle, Festschrift für 
Hans Schäfer, Köln u.a. 1975, S. 181 f.

gen. Weiter kommt hinzu, daß aufgrund der neuen 
Vorprüfordnung (ab 1. 1. 1980) die Haushalts- und 
WirXschahsführung als gleichrangiger Prüfgegenstand 
neben die Haushaltsrechnung getreten ist und somit 
die Prüftätigkeit generell zeitnäher werden dürfte. Dar
über hinaus wird man zu diesem ,,Prüfungsmangel“ 
sagen müssen, daß die beklagte Gegenwartsferne kei
nen konzeptionellen Mangel darstellt, sondern größ
tenteils in einer gewissen unzureichenden Personal
ausstattung dieser Kontrollbehörden liegen dürfte.

Als Zwischenergebnis bleibt festzuhalten, daß sich 
die Tätigkeiten der Rechnungshöfe derzeit auf die -  
im eigenen Selbstverständnis -  ,,unpolitischen“ Ele
mente des administrativen Produktionsprozesses, 
nämlich auf die rechtmäßige Verwendung des Inputs 
und die ,,rein ökonomische“ Komponente der Relation 
Input-Leistung, erstrecken.

Beurteilung von Erfolg

Die Verfassungskontrolle und ,,eindimensionale“ , 
ökonomische Effizienzkontrolle war und ist solange 
ausreichend, um eine leistungsfähige politische Kon
trolle zu gewährleisten, die ja Bezugspunkt aller Be
mühungen sein sollte, wie die Beziehungen zwischen 
Verwaltungstätigkeit und politischem Ziel, dem Erfolg, 
als drittem Glied unserer Kette, eindeutig und stringent 
sind. Ganz allgemein wird man sagen können, ,,Er
folg“ hatte eine Maßnahme, wenn sie den gewünsch
ten Beitrag zu der zu lösenden Staatsaufgabe leistet. 
Die Aufgaben, an deren Lösung der Erfolg gemessen 
werden kann, sind nun aber nie im Budget, sondern al
lenfalls in vorgelagerten Gesetzen definiert. Ins Budget 
fließen immer nur die monetären Konsequenzen des 
vorgelagerten Gesetzgebungsprozesses ein.

Für die Beurteilung des „Erfolges“ von Ausgaben
programmen ist es daher wichtig zu wissen, ob die 
,,Haushaltsleistungen“ mit den in den außerbudgetä
ren Gesetzen formulierten Aufgaben korrespondieren 
bzw. ob sie die entsprechenden Ziele erreichen'®.

An dieser Stelle ist es zweckmäßig, in Anlehnung an 
die Systemtheorie zwei Arten von Gesetzen zu unter
scheiden, und zwar

□  Gesetze als Konditionalprogramme und

□  Gesetze als Finalprogramme.

”  Kurt H e i n i g :  Haushaltskontrolle, in: Handbuch der Finanzwis
senschaft, hrsg. v, Wilhelm G e r l o f f ,  Fritz N e u m a r k ,  Bd. 1, 
2. Aufl., Tübingen 1952, S. 677.

Aderhold karikiert den Unterschied zwischen Leistung und Erfolg 
sehr zutreffend: ,,100 t Sand von der Wüste Gobi in die Sahara zu 
bringen, ist eine beachtliche Leistung, aber kein Erfolg“ . (Dieter 
A d e r h 0 I d : Kybernetische Regierungstechnik in der Demokratie 
-  Planung und Erfolgskontrolle, München, Wien 1973, S. 62.)

302 WIRTSCHAFTSDIENST 1980A/I



FINANZPOLITIK

Konditionalprogramme beinhalten eine bestimmte 
Rectitsfolge und einen Tatbestand, der diese auslöst, 
d. h. eine eindeutige und stramme, eben konditionale 
Verl<nüpfung von Rechtsfolge -  z. B. Anspruch oder 
Verwaltungsakt -  mit einer tatbestandlichen Voraus
setzung^®. Derartige Konditionalprogramme sollen 
Venwaltungsentscheidungen von persönlicher Willkür 
befreien, vereinheitlichen, kurz zur Routine und auch 
kontrollierbarer machen, und zwar dadurch, daß die 
politische Komponente des Verwaltungshandelns, al
so die Fixierung des Verhältnisses zwischen Venwal- 
tungsleistung und politischem Erfolg, außerhalb des 
administrativen Bereichs durch den Gesetzgeber ein
deutig definiert ist. Dieser Gesetzestyp ist nicht nur der 
Prototyp der traditionellen Ordnungs- bzw. Hoheitsver
waltung, er ist auch heute im Leistungsstaat in den Be
reichen anzutreffen, wo eine ,.einheitliche Leistung“ 
erbracht werden soll, so z. B. im Rahmen der Sozialge
setzgebung.

In den letzten Jahren hat aber ein anderer Typ von 
Gesetzen an Umfang und Bedeutung gewonnen. Nicht 
mehr eine rechtlich gebundene Handlungsfolge, die 
der Gesetzgeber zu verantworten hat, sondern ein be
stimmter Zweck bzw. ein zweckorientiertes Verwal
tungshandeln ist zum Mittelpunkt des gesetzlichen 
Auftrages an die Exekutive geworden: die Final- bzw. 
Zweckprogramme^'^. Diese Gesetze, wie z. B. das 
Stabilitätsgesetz oder die Raumordnungsgesetze, sind 
dadurch gekennzeichnet, daß der Weg, den die Ver
waltung zur Erreichung des Gesetzesziels beschreitet, 
,,frei“ ist. Das heißt die Verwaltung kann unter Beach
tung nur der üblichen, unspezifischen Restriktionen 
wie Haushaltsplanfonds, Personalausstattung, Orga
nisations- und Verfahrensregeln etc. nach eigenem 
Gutdünken ,,zweckrationar verfahren. Dies bedingt, 
daß durch Finalprogramme -  im Gegensatz zu den 
Konditionalprogrammen, bei denen vom Gesetzgeber 
die Relation zwischen Verwaltungsakt und vom Ge
setz intendierter Leistung, dem Erfolg, eindeutig defi
niert war -  die Verantwortung für die Beziehung Lei
stung-Erfolg auf bzw. in die Verwaltung übertragen 
wird.

Vergleicht man diese beiden Gesetzestypen in be
zug auf ihre Kontrollierbarkeit, so ist es evident, daß 
bei Konditionalprogrammen bereits die ,,unpolitische 
Kontrolle“ durch die Rechnungshöfe faktisch mit einer 
„Erfolgskontrolle“ einhergeht, da der Erfolg verwal
tungsextern per Gesetz normiert wurde. Bei Zweck
programmen dagegen ist dies nicht der Fall. Denn hier 
ist nicht die Ordungsmäßigkeit einer Entscheidung

Vgl.: Rudolf S t e i n b e r g : Evaluation als neue Form der Kon
trolle, in: Der Staat, Bd. 15 (1976) S. 188.

bzw. eines Verwaltungsaktes das Problem, sondern 
die ergebnisorientierte Effektivität des Venwaltungs- 
handelns. Die Kontrollfrage bei Finalprogrammen lau
tet: War diese oder jene bestimmte Handlung geeig
net, den aufgegebenen, in der Regel nicht hinreichend 
operationalisierten Zweck zu erreichen oder ihm zu
mindest näherzukommen, oder hätten andere Verhal
tensweisen den gleichen Zweck schneller oder mit ge
ringeren Kosten erreichen können?

Erweiterung der Haushaltskontrolle

Der Bedeutungszuwachs von Zweckprogrammen ist 
eine notwendige Konsequenz der sozial- und wohl
fahrtsstaatlichen Entwicklung, die durch ein Herein
wachsen der staatlichen Aktivitäten in nicht konditional 
regelbare Aufgabenbereiche, wie z. B. Beseitigung 
von schichten- und gruppenspezifischen Chancenun
gleichheiten, Partizipationsdefiziten und Diskriminie
rungen oder Lösung von Stadtsanierungs- oder Ur
banitätsproblemen, charakterisiert ist. Mit der damit 
verbundenen Veränderung der staatlichen Aufgaben- 
bzw. Regelungsstruktur wächst notwendigerweise die 
politische Bedeutung des Budgets und damit die einer 
,,politischen“ Erfolgskontrolle.

Wenn nämlich die konkreten Handlungen und Lei
stungen der Verwaltung nicht mehr per Konditionalpro
gramm geregelt und definiert werden bzw. werden 
können, sondern wenn die zugewiesenen Haushalts
mittel den finanziellen Spielraum des ,,autonomen“ , 
zweckorientierten Verwaltungshandelns bilden, dann 
muß -  will die Haushaltskontrolle dem so gewandelten' 
staatlichen Aufgabenverständnis gerecht werden -  
die Kontrolltätigkeit um das bislang explizit ausgeklam
merte Element der Erfolgskontrolle erweitert werden. 
Die Konsequenz hiervon ist, daß -  ebenso wie die 
Verwaltungen durch die Übertragung und Erfüllung der 
Zweckprogramme politisiert werden -  die Kontrolle 
,,politisiert“ wird. Politisiert bezieht sich hier nicht auf 
Formen oder Prozesse der Willensbildung, sondern 
auf deren Inhalte, ,,den Aspekt der Problemlösung und 
der Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse“ , also 
auf ,,die Frage nach den Gegenständen oder Aufga
ben . . .  und der Art und Weise dieser Aufgabenerfül- 
lung“ ®̂. Damit werden Werte, Interessen, Ziele und 
Zielkonflikte thematisiert.

Mit wachsendem Umfang und steigender Bedeu
tung von Zweckprogrammen wurde die Venwaltung zu 
einem, oder besser, dem konstitutiven Träger der poli-

"  Vgl. Rudolf S t e i n b e r g , a.a.O., S. 189.

Carl B ö fl r e t u.a.: Innenpolitik und politische Theorie, Opladen 
1979, S. 30.
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tischen Planung. Dies wiederum hat zur Folge, daß 
das traditionelle dezisionistische Planungsmodell, 
nach dem Ziele von der politischen Führung d e r ,,neu
tralen“ Verwaltung vorgegeben werden, die dann 
,,wertfrei“ , d. h. sachlich, technokratisch und unpoli
tisch nach Programmalternativen sucht und diese 
dann der politischen Führung zur Entscheidung ver
legt, um sie dann anschließend neutral zu vollziehen, 
obsolet geworden ist.

Diese auf das Max Webersche Bürokratieideal zu
rückgehende Trennung zwischen

□  zielvorgebender und entscheidender ,,politischer“ 
Spitze einerseits und

□  ,.wertfrei“  mittelsuchender, d. h. programmentwik- 
kelnder und -vollziehender Venwaltung andererseits

entspricht seit längerem nicht mehr der Realität.

Planung als permanenter Regelkreis

Konzeptionelle und machbare Politik kommt heute 
ohne Planung, deren Träger die Gesamtexekutive ist, 
nicht aus. Und Planung, die Voraussetzung jeder ratio
nalen Politik, ist nun aber kein -  wie noch immer in 
vielen konventionellen Lehrbüchern beschrieben -  li
nearer Prozeß nach Maßgabe der Kette: Ziele -  
Handlungsmöglichkeiten -  Maßnahmenauswahl -  
Maßnahmenvollzug -  Vollzugskontrolle. Planung im 
modernen Verständnis ist vielmehr ein mehrfach rück
gekoppelter Informations- und Interaktionsprozeß zwi
schen politischer Führung und Exekutive, ein Prozeß, 
in dem die Elemente

□  vorliegender und enwarteter Systemzustand,

□  angestrebter Systemzustand,

□  verfügbare und politisch durchsetzbare Handlungs
alternativen und

□  Kontrolle des Programmvollzugs und Kontrolle der 
Zielerreichungsgrade (Evaluation)’®

schleifenartig und zyklisch verknüpft werden.

Nicht nur die Ungewißheit bzw. mangelhafte Pro- 
gnostizierbarkeit der Zukunft, sondern insbesondere

Evaluation bzw. Erfolgsl<ontrolle l<ann gefaßt werden als „  die Re
flexion eines Systems über die Wirkungen der von ihm selbst gesetz
ten Ursachen in der Umwelt mit der Absicht, das Ergebnis der Prüfung 
für das spätere Verhalten nutzbar zu machen“ . (Dieter A d e r h o I d, 
a.a.O., S. 63.) In Anlehnung an Rehm lassen sich dabei analytisch aus 
sechs möglichen Kontrollkennziffern drei Evaluationsdimensionen ab
leiten. (Hannes R e h m ,  a.a.O., S. 87.) Vgl. in diesem Zusammen
hang auch E. B o h n e ,  H. K ö n i g :  Probleme der politischen Er
folgskontrolle, in: Die Vera/aitung, Bd. 9 (1976), 8. 19 ff.; D. B r ü m 
m e r h o f f ,  H. W o l f f :  Aufgabe und Möglichkeit einer Erfolgs

kontrolle der staatlichen Aktivität, in: Zeitschrift für die gesamte Staats
wissenschaft, Bd. 130 (1974), S. 477 ff.

die Wandelbarkeit von Prämissen, Grundannahmen 
und politischen Zielen brachten es mit sich, daß in der 
neueren Planungsliteratur Planung als eine M  perm a
nenter Regelkreis beschrieben wird. Konstitutiv für je
den Regelkreis ist die Rückkoppelung, der Feed-back, 
d. h. die Übermittlung von Effektivitäts- und Effizienz- 
Differenzen. Übertragen auf den Prozeß der politi
schen Planung bedingt dies die permanente und wei
testgehende Einspeisung derartiger Differenzen. Die 
,,Evaluation“ wird zum Element jedes Planungsschrlt- 
tes.

Stellenw ert der Evaluation

Effektivitäts- und Effizienzkontrollen stellen dem
nach ein konstitutives Steuerungselement auf allen 
Ebenen und in allen Phasen jedes rationalen Pla
nungsprozesses dar. Da nun aber

□  es erstens unmöglich ist, eine Trennung von Ziel
vorgabe und Mittelauswahl vorzunehmen -  beides ist 
nur simultan möglich, denn was wir wollen, ist nicht un
abhängig von dem was w ir können,

□  und zweitens jede  Ziel-Mittel-Pyramide nie techno
kratisch-neutraler, sondern immer auch politischer Na
tur ist, d. h. notwendigerweise ,.politische“ Wertungen 
enthält, wie dies Gunnar Myrdal^° bereits vor über 40 
Jahren gezeigt hat,

kann und darf eine Evaluation ebensowenig unpoli
tisch sein, wie es der gesamte Planungsprozeß ist. 
Erst durch die explizite Einbeziehung und Analyse 
auch so genuin politischer Elemente wie Normen, Zie
le und Zielkonflikte in die Kontrolle kann diese die ihr 
zugewiesene Rückkoppelungsfunktion wirkungsvoll 
erfüllen.

Eberhard Wille bemerkt daher zutreffend: ,,Das 
Kontrollsystem, das wir nicht als in den Wolken schwe
bende ,Metaplanung' verstanden wissen möchten, 
problematisiert damit jene Planungsbereiche, die für 
technokratisch-dezisionlstische Planungskonzepte 
(bislang) tabu bleiben“ ^’ .

Jede echte Evaluation ist eine ungemein schwierige 
Aufgabe, und zwar

□  erstens weil die (Nicht-)Realisation politischer Ab
sichten ln aller Regel noch weit weniger zu operatlona- 
lisieren, geschweige denn quantitativ zu belegen ist, 
als dies im Rahmen der „einfachen“ Wirtschaftlich
keitsprüfung noch möglich ist, und

Gunnar M y r d a I : Das politische Element in der nationalökono
mischen Doktrinbildung, Berlin 1932.

Eberhard W i l l e :  Mittel- und langfristige Finanzplanung, in: 
Handbuch der Finanzwissenschaft, 3. Aufl., a.a.O., S. 462.
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□ zweitens weil eine ädaquate Aufdecl<ung der Wir- 
l<ungen von politischen Programmen auch deren -  
gegebenenfalls negative — spül overs in anderen Po
litikbereichen zu berücksichtigen hat. Hierfür ein Bei
spiel; In den letzten 20 Jahren hat sich die Luftqualität 
über unseren Ballungsgebieten deutlich verbessert. 
Dies war aber nicht nur die Folge von umweltpoliti
schen Maßnahmen, sondern insbesondere das Resul
tat eines technologischen Umbruchs infolge der preis
lich bedingten Substitution von Kohle durch Ol oder 
Gas22.

Neue Funktion der Haushaltskontrolle

Derartige meßtechnische Probleme dürfen aber 
nicht dazu verleiten zu übersehen bzw. zu verdrängen, 
daß der Haushaltskontrolle infolge des skizzierten ver
änderten staatlichen Aufgabenkatalogs und der geän
derten Planungsstruktur heute zwingend eine über ih
ren derzeitigen Kompetenzbereich weit hinausgehen
de „neue“ Funktion zukommt: Die Haushaltskontrolle 
bzw. die diese Funktionen wahrnehmende Institution 
muß zur Lieferantin von Feed-back-lnformationen für 
den (kybernetischen) politischen Planungs- und Ent
scheidungsprozeß werden.

Angesichts dieses Befundes wird man nicht darum 
herumkommen, die derzeitige Haushaltskontrolle als 
defizitär zu qualifizieren. Die Dimension Evaluation^® 
im Sinne einer permanenten und regelmäßigen 
Zweckmäßigkeits- und Erfolgskontrolle fehlt weitge
hend: sie gilt es explizit einzubauen. Die Verwaltung 
hätte den Sachverstand und die Möglichkeiten, diese 
Aufgabe wahrzunehmen, sie kommt aber nicht in Fra
ge, da insbesondere deren Tätigkeit ja den Prüfgegen
stand bildet.

Der ,,theoretisch“ richtige Ort wäre das Parlament; 
nur dort fehlen derzeit Spezialwissen und Unterbau. 
Hinzu kommt noch, daß die politische Kontrolle in mo-

Vgl. Martin J ä n i cl< e ; Zur Tlieorie des Staatsversagens, in: aus 
Politik und Zeitgeschichte -  Beilage zur Wochenzeitung das Parla
ment B 14/80 vom 5. 4. 1980, 8. 34,

Das Fehlen von Erfolgskontrollen bzw. die Evaluation von Ausga
benprogrammen wird auch von H. C. Korff, einem langjährigen Leiter 
der Haushaltsabteilung des Bundesfinanzministeriums, beklagt. Auch 
er plädiert für eine derartige Ausdehnung der Haushaltskontrolle und 
glaubt: ,,Damit könnte endlich eine empfindliche Lücke geschlossen 
werden, die im öffentlichen Finanzwesen besteht. Es gibt gegenwärtig 
keine Prüfung, ob mit dem veranschlagten Mittelaufwand das ange
strebte Ziel erreicht worden ist. Die Rechnungsprüfung begnügt sich 
mit der Feststellung, ob die Mittel für den vorgesehenen Zweck ver
wendet und dabei die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlich
keit beachtet worden sind. Bei einem Brückenbau wird also nur ge
prüft, ob er der Zweckbestimmung, wie er im Titel zum Ausdruck 
kommt, entspricht und bei der Vergabe und Durchführung des Bau
werks alle hierzu erlassenen Vorschriften beachtet wurden. Dagegen 
geht niemand der Frage nach, ob die Brücke die ihr zugedachte Ver
kehrsaufgabe erfüllt, ob sie nicht besser in anderer Ausführung oder 
an anderer Stelle errichtet worden wäre,“ (H. C. K o r f f :  Haushalts
politik, Stuttgart 1979, S. 174.)

dernen Demokratien nicht mehr vom Parlament, son
dern in aller Regel und allenfalls von der Opposition 
wahrgenommen wird^"*. Die Mehrheitsparteien als Trä
ger der Regierung haben aus politisch durchaus ratio
nalen Gründen weder ein Interesse an einer transpa
renzerhöhenden Programmbudgetierung -  warum 
sollten sie selbst der Opposition und den Wählern eine 
Abhakliste für ihre Leistungen an die Hand geben — 
noch ein Interesse an echten, gegebenenfalls auch 
Fehlleistungen oder Zielrücknahmen (wie z. B. beim 
Vollbeschäftigungsziel) dokumentierenden Erfolgs
kontrollen. Für die Opposition gilt ähnliches, nur mit 
umgekehrten Vorzeichen.

Hält man dessen ungeachtet vor dem Hintergrund

□  einer zunehmenden Bedeutung von Zweckpro
grammen,

□  einer infolge des wachsenden Problemdrucks sich 
verstärkenden Regelungsdichte staatlicher Interven
tionen und nicht zuletzt

□  eines enger werdenden finanziellen Ressourcen
rahmens der Finanzpolitik umfassende ,,Erfolgskon
trollen“ von einem jenseits der engen, egoistischen 
Rationalität des politischen Systems angesiedelten 
Standpunkt für notwendig, dann ergibt sich als eine 
mögliche Konsequenz, daß diese Kontrollen zu zu
sätzlichen Aufgaben bzw. Elementen der Haushalts
kontrolle erklärt und den Rechnungshöfen übertragen 
werden.

Anbindung an die Parlamente

Die Übertragung von permanenten nicht periodi
schen bzw. periodisierten Evaluationstätigkeiten an 
die Rechnungshöfe -  mit diesem Mandat wurde bis
lang nur das Schwedische Nationale Rechnungskon- 
trollbüro betraut^® -  steht diametral dem Grundsatz 
einer ,,unpolitischen“ , wertfreien Prüfung entgegen. 
Und Helmut Karehnke schreibt hierzu: ,,Für die Beur
teilung von der politischen Warte aus hätte (die Prü
fungsbehörde) weder die demokratische und gesetzli
che Legitimation noch -  als Behörde -  die fachliche 
Qualifikation“ ®̂.

Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß die Haus
haltskontrolle bereits im derzeitigen Rahmen nicht

Vgl, z, B, Hans Herbert v, A r n i m :  Wirksamere Finanzkontrolle 
bei Bund, Ländern und Gemeinden -  Analyse und Reformvorschläge, 
Wiesbaden 1978, 8, 20 ff.

Vgl, Heinrich R e i n e r m a n n ;  Das ökonomisch-administrative 
System in Schweden, in: Die öffentliche Verwaltung 1977,

Helmut K a r e h n k e :  Zur Prüfung der staatlichen Haushalts
und Wirtschaftsführung nach der Haushaltsrechtsreform, in: Der öf
fentliche Haushalt, Bd. 15 (1974), 8, 34,
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apolitisch ist. Denn die Haushaltsgrundsätze „S par
samkeit“  und „W irtschaftlichkeit“ , auf denen die Prü
fung beruht, enthalten ihrerseits bereits zahlreiche po
litische Wertungen. Und Instrumente wie die Kosten- 
und Nutzenanalyse oder Nutzwertanalyse kommen 
nicht ohne ein ganzes Bündel an politischen Wertent
scheidungen aus -  auch wenn diese vielfach von ex
ternen Analytikern getroffen werden^^.

Man sollte die ohnehin vorhandene -  zur Zeit aller
dings noch weitgehend verheimlichte -  politische, 
d. h. Wertentscheidungen fällende Natur jeder Haus
haltskontrolle anerkennen. Und angesichts der Not
wendigkeit zu verstärkten, umfassenden ,,Erfolgskon
trollen“ sollte man die -  gegebenenfalls personell ver
stärkten -  Rechnungshöfe in Ermangelung ähnlich 
geeigneter Einrichtungen offiziell mit diesem Aufga
benkomplex betrauen und sie damit auch explizit zu 
politischen, im Sinne von auch Normen, Inhalte und 
Zielalternativen beurteilenden Organen machen.

Dies hätte allerdings zur Konsequenz, die Rech
nungshöfe ihrer derzeit ,,freischwebenden“ , interpre
tationsoffenen Verfassungspositionen zu berauben. 
Diese Position erlaubt es diesen Behörden, sich einem 
,,Allgemeinwohr^® verpflichtet zu fühlen, das in einer 
pluralistischen Gesellschaft nicht nachweisbar ist. Wie 
z. B. in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Nor
wegen, Belgien, Österreich, Polen oder Israel wären 
die Behörden dann zu Organen der Parlamente^®, den 
eigentlichen politischen Kontrolleuren, zu machen. 
Herbert König z. B. ist der -  vielleicht etwas euphori
schen -  Ansicht, daß sich die Rechnungshöfe nach ei
ner derartigen Anbindung ,,dann mit ganz anderem 
Nachdruck der verfassungsmäßigen Sauberkeit und 
Wirtschaftlichkeit im Staatswesen zuwenden (könnten) 
und . . .  endlich auch einer substantiellen Kontrolle ih
rer eigenen Effektivität und Effizienz untenworfen (wä- 
ren)“ .3°

Um nun trotz dieser Verkoppelung mit der Legislati
ve eine aus staatsbürgerlichen Gründen wünschens
werte, weitgehende parteipolitische Unabhängigkeit 
der Prüfer zu gewährleisten, ist in diesem Kontext zu

Vgl. Karl-Heinrich H a n s m e y e r ,  Bert R ü r u p , a.a.O., 
s. 76 f. und s. 98 f.

„D ie nüchternste, von aller Metaphysik entkleidete Sinndeutung 
des ,.Gemeinwohls“ is t . . . die jeweilige Resultante (des) vielseitigen 
Kräftespiels, die Diagonale im Parallelogramm aller organisierten Par
tialinteressen“ . (Gerd v. E y n e r n : Grundriß der politischen Wirt
schaftslehre I, 2. Aufl., Opladen 1972, 8. 167.)

Vgl. Herbert K ö n i g :  Dynamische Verwaltung -  Bürokratie zwi
schen Politik und Kosten, Bonn 1977, S. 96. Vgl. auch Joachim 
H i r s c h :  Parlament und Verwaltung, Stuttgart 1968, 8. 144 ff.

Herbert K ö n i g ,  a.a.O., 8. 96.

Hans Herbert v. A r n i m ,  a.a.O., S. 30 ff.

Überlegen, ob das Berufungs- und Ernennungsverfah
ren dann nicht -  wie v. Arnim vorgeschlagen hat -  
dem von Verfassungsrichtern angeglichen werden 
sollte®^ Konkret hieße dies, daß die Mitglieder der 
Rechnungshöfe, also die Präsidenten, Vizepräsiden
ten und die Ministerialräte, unter Wegfall eines exklusi
ven Vorschlagsrechtes durch die Regierung regelmä
ßig von einer Zweidrittel-Mehrheit der jeweiligen Parla
mente zü wählen wären.

Politisierung der Rechnungsliöfe

Die Interpretation von Planung und Budgetierung als 
Regelkreis legt es ferner nahe, die Haushaltskontrollen 
nicht erst nach Abschluß der Haushaltsperiode anset
zen zu lassen. Die Forderungen nach einer zeitnahe
ren Prüfung sind in diesem Zusammenhang dahinge
hend zu erweitern, daß die Rechnungshöfe aktiver als 
bisher bereits an der Problemanalyse und Problemlö
sung beteiligt werden sollten, d. h. daß der Ex-ante- 
Kontrolle und Beratung ein weit größeres Gewicht als 
bisher zukommen sollte.

Eine stärkere materielle Einbindung der Rechnungs
höfe bereits in dieser frühen Planungs- und Budgetie
rungsphase hätte den Vorteil, daß auf diese Weise 
Sachverstand und Erfahrung der Prüfer genutzt wer
den könnten und es dadurch möglich sein sollte, be
reits sehr frühzeitig realistische Erfolgskriterien zu ent
wickeln. Hierdurch können schon sehr frühzeitig die 
Rückkoppelungsinformationen via Evaluation geliefert 
und bereits im Anfangstadium des Planungsprozesses 
Leistungsvorgaben formuliert werden. Zu betonen ist 
aber, daß mit einer derartigen Verstärkung der Bera
tungsfunktion die Rechnungshöfe in das Spannungs
feld zwischen Problemanalyse, Entwicklung politischer 
Zielvorstellung und korrespondierender Programmie
rung einbezogen werden, womit wiederum eine expli
zite Politisierung verbunden wäre.

Die reale Entwicklung unseres demokratisch-politi
schen Systems und die Wandlungen im staatlichen 
Aufgabenbereich sind bislang weitgehend an dem 
Selbstverständnis und der Tätigkeit der Rechnungshö
fe vorbeigegangen. Nach wie vor dominiert ein formal
juristischer Etatismus als Erkennungszeichen der Prü
fer. Und die Rechnungshöfe sehen sich selbst oft noch 
mehr als eine Art ,,Generalrechnungskammer“  denn 
als einen dem Primat einer rationalen Politik und Pla
nung untergeordneten und zuarbeitenden ,,Dienstlei
stungsbetrieb“ . Es Ist an der Zeit, Haushaltskontrolle 
und Kontrollbehörden stärker als bisher in den Dienst 
einer Rationalisierung des budgetären und damit politi
schen Willensbildungsprozesses zu stellen.
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